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Anfrage in der Fragestunde der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Waffenverbot im Bremer Bahnhof – Wer ist für die Kontrolle und Sanktionierung 
zuständig? 
 
Wir fragen den Senat: 
 
Auf welcher rechtlichen Grundlage und mit welcher konkreten Abgrenzung zu § 42 
WaffG beansprucht die Senatorin für Inneres und Sport die Zuständigkeit für die Durch-
setzung von Ordnungswidrigkeiten im Gebäude des Hauptbahnhofs Bremen, einem Ge-
lände im Eigentum der Deutschen Bahn AG? 
 

Inwiefern ist nach Auffassung des Senats sichergestellt, dass die Polizei 
Bremen bzw. die Ordnungsbehörde auch im Bereich des Bremer Haupt-
bahnhofs wirksam Bußgelder nach § 53 Absatz 1 Waffengesetz (WaffG) 
verhängen und Vollzugsmaßnahmen umsetzen kann, obwohl es sich hier-
bei nicht um hoheitlich genutztes Landesgebiet, sondern um Bahngelände 
handelt? 

 
Wurde die Bundespolizei im Rahmen der Konzeption der Waffenverbots-
zone formal beteiligt und wie stellt der Senat sicher, dass es nicht zu Kon-
flikten bei den Zuständigkeiten zwischen Landespolizei, Ordnungsamt und 
Bundespolizei kommt? 

 
 

Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der CDU 


